
45 Das Zentralkomitee informiert die Par-- 
teiorganisationen regelmäßig über seine 
Tätigkeit.

46 Das Zentralkomitee setzt die Redaktions-- 
kollegien der Zentralorgane ein, die 
unter seiner Kontrolle arbeiten.

47 Das Zentralkomitee hat das Recht, 
zwischen den Parteitagen Parteikonfe-- 
renzen einzuberufen. Die Parteikonferenz 
behandelt dringende Fragen der Politik 
und Taktik der Partei und beschließt 
darüber. Sie kann Mitglieder und Kan^ 
didaten des Zentralkomitees und der 
Zentralen Revisionskommission, die 
ihre Pflicht nicht erfüllt haben, abbe-- 
rufen und die Zahl der Mitglieder aus 
den Reihen der Kandidaten ergänzen 
sowie Kandidaten in das Zentralkomri 
tce und in die Zentrale Revisionskom-- 
mission wählen.
Wahlmodus und Delegiertenschlüssel 
für die Parteikonferenzen legt das Zeiv 
tralkomitee fest. Die Beschlüsse der Par--
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